
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers  
Das Landeski rchenamt  

 

 
Rundverfügung G7/2003  

 
Rückerstattung von Sozialversicherung sbeiträgen im Rahmen der Umgestaltung 
der Zusatzversorgung   
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wie Ihnen bekannt ist, wurde das frühere umlagefinanzierte 
Gesamtversorgungssystem der Zusatzversorgung rückwirkend zum 1. Januar 2002 
auf ein kapitalgedecktes und beitragsorientiertes Leistungssystem umgestellt. Statt der 
Umlage ist nun vom Arbeitgeber ein Beitrag in Höhe von 4 % des 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelts zu zahlen, der gemäß § 3 Nr. 63 
Einkommensteuergesetz (EStG) steuerfrei und damit auch sozialversicherungsfrei ist. 
Nach dem alten System mussten für die vom Arbeitgeber zu zahlende Umlage in Höhe 
von 4,75 % vom Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Da die 
Umstellung auf das neue Zusatzversorgungssystem erst Ende des Jahres 2002 
rückwirkend zum 1. Januar 2002 erfolgt ist, wurden zunächst bei den Abrechnungen 
der Vergütungen und Löhne für die Monate Januar bis November 2002 noch die 
Sozialversicherungsbeiträge auf die alte Umlage erhoben. Die einbehaltenen 
Sozialversicherungsbeiträge sind dann aber mit der Abrechnung für den Monat 
Dezember 2002 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstattet worden. Diese 
Erstattung ist auf der Grundlage von zwei Rechtsgutachten von 
Sozialversicherungsrechtlern erfolgt.  

 

Zwischenzeitlich haben jedoch die Sozialversicherungsträger Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für die Monate Januar 
bis November 2002 geäußert. Nach ihrer Ansicht führt der rückwirkende Wechsel von 
der Pauschalbesteuerung nach § 40b EStG zur Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG 
nicht zu einem Erstattungsanspruch der bereits gezahlten 
Sozialversicherungsbeiträge. Über die unterschiedlichen Rechtsauffassungen werden 
zur Zeit Gespräche geführt. Es ist jedoch nicht völlig auszuschließen, dass die im 
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 Die im Rahmen der Umgestaltung der Zusatzversorgung im 
Dezember 2002 erfolgte Erstattung von 
Sozialversicherungsbeiträgen muss eventuell rückgängig 
gemacht werden. Das Landeskirchenamt hat daher veranlasst, 
dass vorsorglich für alle Anstellungsträger der Anspruch 
gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geltend 
gemacht wird. 
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Monat Dezember 2002 erstatteten Sozialversicherungsbeiträge von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurückgefordert werden müssen. Wir haben daher 
veranlasst, dass im Namen aller betroffenen Anstellungsträger im Bereich unserer 
Landeskirche mit einem entsprechenden Hinweis auf dem Stammblatt für den Monat 
März 2003 vorsorglich gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Anspruch 
auf Rückerstattung der im Monat Dezember 2002 erstatteten 
Sozialversicherungsbeiträge geltend gemacht wird. Hiermit werden alle eventuell 
bestehenden Ausschluss- oder Verjährungsfristen unterbrochen. Außerdem haben alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Beilage zum Stammblatt ein entsprechendes 
Informationsschreiben bekommen.  

 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass eine vorherige Information der Anstellungsträger 
über dieses Verfahren aus Zeitgründen nicht möglich war. Um eventuell zu 
berücksichtigende Ausschluss- und Verjährungsfristen zu hemmen, war eine 
unverzügliche Mitteilung an die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
notwendig. Über den weiteren Fortgang der Angelegenheit werden wir Sie zu 
gegebener Zeit informieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 

gez. Dr. v. Vietinghoff  
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